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 Veröffentlicht am 27.07.2001

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Dass die von der Behörde getro5enen Feststellungen mit einigen Beweisergebnissen in Widerspruch stehen, stellt

gerade das Wesen der freien Beweiswürdigung dar, die dann unbedenklich im Sinne der Schlüssigkeit ist, wenn sich die

Behörde mit den widersprechenden Beweisergebnissen auseinander gesetzt hat (Hinweis E 17. Juni 1987, 87/18/0030).

Schlagworte

freie BeweiswürdigungSachverhalt Beweiswürdigung
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